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Im System der Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit nehmen die Verurteilungen auf Bewährung und die 
Geldstrafen einen bedeutsamen Platz ein. Sie werden seit 
Jahren kontinuierlich und mit hoher Wirksamkeit im Ein
zelfall wie hinsichtlich der Bekämpfung der Straftaten ins
gesamt angewendet.1 Von dieser Voraussetzung ging die 
14. Plenartagung des Obersten Gerichts über die Rechtspre
chung bei der Anwendung und Ausgestaltung der Verurtei
lung auf Bewährung und bei der Anwendung der Geldstrafe 
am 9. April 1986 aus. Entsprechend seiner Verantwortung 
für die Leitung der Rechtsprechung wertete das Plenum des 
Obersten Gerichts die bisherigen Erfahrungen der gerichtli
chen Praxis aus und bestätigte die darauf beruhenden Orien
tierungen für die weitere Arbeit. Einige Fragen aus dieser 
Plenartagung sollen hier behandelt werden, wobei zwei Ge
sichtspunkte voranzustellen sind: „

Erstens haben bisherige Einschätzungen gezeigt, daß die 
den Gerichten gestellte Aufgabe, die sozialistische Gesetz
lichkeit und Rechtssicherheit zu gewährleisten, auch auf dem 
Gebiet der Strafrechtsprechung erfolgreich verwirklicht 
wurde. In Übereinstimmung mit den anderen Justizorganen 
konkretisieren die Orientierungen der 14. Plenartagung des 
Obersten Gerichts die bisherigen Dokumente zur Anleitung 
auf dem Gebiet dieser Strafarten. Das betrifft vor allem die 
im März 1980 durchgeführte Plenartagung zur Rechtspre
chung bei der Anwendung und Ausgestaltung der Verurtei
lung auf Bewährung1 2 3 sowie den Standpunkt des Kollegiums 
für Strafrecht zur Anwendung der Geldstrafe vom Oktober 
1979.3

Zweitens können Strafen nur dann differenziert angewen
det und überzeugend in jedem Einzelfall begründet werden, 
wenn die Gerichte neben den allgemeinen Strafzumessungs
kriterien gleichzeitig die deliktsspezifischen Besonderheiten 
berücksichtigen. In mehreren Dokumenten, insbesondere in 
Plenarmaterialien, Beschlüssen des Präsidiums und in Ent
scheidungen, hat das Oberste Gericht wiederholt darauf hin
gewiesen, daß die Schwere einer Straftat das entscheidende 
Kriterium für den Ausspruch der jeweiligen Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, für die Höhe der 
Strafe sowie für eventuell notwendige weitere Maßnahmen 
zur Erhöhung der Wirksamkeit darstellt. Das verlangt, die 
speziellen Wesenszüge, die das zu beurteilende Delikt kenn
zeichnen, herauszuarbeiten und diese unter Beachtung der 
in der Person des Täters liegenden Umstände der Strafzu
messung zugrunde zu legend

Ausgestaltung der Verurteilung auf Bewährung

Die Verurteilung auf Bewährung ist eine der am häufigsten 
angewendeten Strafart. Die Erfahrungen bestätigen, daß diese 
Maßnahme in der Regel richtig ausgesprochen wird.5 Beson
ders die wachsende Bereitschaft und Fähigkeit der Kollek
tive der Werktätigen,*den Prozeß der Erziehung während der 
Bewährungszeit zu unterstützen, ist eine entscheidende 
Grundlage für die Wirksamkeit der Strafe im Einzelfall so
wie für die Vorbeugung von Strafrechtsverletzungen gene
rell. Es kommt darauf an, den Anwendungsbereich der Ver-
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Eingabenbearbeitung stellt hohe Ansprüche an die Persön
lichkeit des Staatsanwalts, an seine Fähigkeit, Eingaben in 
jeder Beziehung unvoreingenommen zu prüfen und erforder
lichenfalls auch bereit zu sein, soweit es seine Arbeit betrifft, 
eigene Fehler einzugestehen und sich zu korrigieren. Das ist 
mitunter nicht einfach und erfordert ein hohes Maß an politi
scher und moralischer Reife und Charakterfestigkeit. Die Art 
und Weise der Eingabenbearbeitung muß zum Gegenstand 
beständiger Erziehung gemacht werden, der Erziehung zu 
einer kommunistischen Haltung zu den Anliegen und Be
schwerden der Bürger.

urteilung auf Bewährung weiter zu präzisieren und durch 
eine rechtlich verbindliche Ausgestaltung Bewährungssitua
tionen im Sinne echter Verpflichtungen für den Verurteilten 
zu schaffen, die wirksam verknüpft sind mit den Aktivitä
ten der gesellschaftlichen Kräfte bei ihrer Realisierung sowie 
der Kontrolle des Bewährungsprozesses. Anliegen der mit 
der Verurteilung auf Bewährung verbundenen Ausgestaltung 
muß sein, den Straftäter zur Auseinandersetzung mit seiner 
Straftat anzuhalten. . • ,

Gerade die Schaffung echter Bewährungssituationen, die 
nachdrücklich unterstreichen, daß die ausgesprochene Maß
nahme unmittelbarer Bestandteil der Strafe ist und daß bei 
deren schuldhafter Nichterfüllung rechtliche Sanktionen fol
gen können, ist ein wichtiges Ziel des sozialistischen Straf
rechts. Die in § 33 Abs. 3 und 4 StGB enthaltenen Maßnah
men und die Zusatzstrafen nach §33 Abs. 5 StGB sind des
halb differenziert anzuwenden und mit den gesellschaftli
chen Aktivitäten (insbesondere der Arbeitskollektive) bei 
der Realisierung zu verbinden.

Die Gerichte müssen aber gleichzeitig darauf Einfluß neh
men, daß die Pflichten und Rechte der Leiter und der Ar
beitskollektive' im Interesse der erzieherischen Einwirkung 
auf den Verurteilten wahrgenommen werden (§32 StGB; 
§342 StPO; §14 Abs. 1 der l.DB zur StPO). Eine besondere 
Rolle spielen dabei die Verpflichtungen zur Bewährung am 
Arbeitsplatz gemäß § 33 Abs. 4 Ziff. 1 StGB.

Verpflichtung zur Bewährung am Arbeitsplatz

Diese Maßnahme wird von allen nach § 33 Abs. 4 StGB mög
lichen Verpflichtungen am häufigsten angewendet. Voraus
setzungen für die Anwendung sind nach den Orientierungen 
der 14. Plenartagung ein disziplinwidriges Verhalten des 
Angeklagten im Hinblick auf die Erfüllung seiner Arbeits
pflichten oder häufiger Arbeitsstellenwechsel oder andere 
Gründe, die eine intensive erzieherische Einflußnahme er
forderlich machen (insbesondere, wenn begründete Hinweise 
vorliegen, daß sich der Betreffende der Erziehung und Kon
trolle zu entziehen versucht).

Die Verpflichtung zur Bewährung am Arbeitsplatz wird 
überwiegend für den Arbeitsplatz ausgesprochen, an dem
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